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KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN!

Das bedruckte Papier, das ihr mit diesem Lohnvertrag in Händen haltet, ist 
sehr viel mehr wert, als es auf den ersten Blick scheint: Es bedeutet gere-
gelte Einkommen und faire Arbeitsbedingungen für alle Arbeiterinnen und 
Arbeiter in vielen Branchen. Es schafft außerdem für die Betriebsrätinnen 
und Betriebsräte die Möglichkeit, zusätzlich maßgeschneiderte Betriebsver-
einbarungen abzuschließen.

Was auf diesen Seiten geschrieben steht, ist Ergebnis gemeinsamer Ver-
handlungen der Gewerkschaft PRO-GE und der Betriebsrätinnen und Be-
triebsräte der einzelnen Branchen mit den jeweiligen Verhandlungsteams 
der Unternehmen. Bei diesen Verhandlungen, die jedes Jahr aufs Neue 
stattfinden, zeigt sich immer wieder: Je stärker eine Gewerkschaft ist – also 
je mehr Mitglieder es in einer Branche gibt – umso erfolgreicher können 
wir verhandeln. Weil viele Mitglieder das Ass im Ärmel der Gewerkschaften 
sind!  

Auch jene Kolleginnen und Kollegen, die nicht Mitglieder einer Gewerkschaft 
sind, kommen in den Genuss von Lohnerhöhungen und Verbesserungen bei 
den Arbeitsbedingungen. Wenn wir sie dafür gewinnen können, uns eben-
falls mit ihrer Stärke bei den Verhandlungen zu unterstützen, hat das für 
uns alle Vorteile! Denn wir könnten noch stärker verhandeln, wenn wir noch 
mehr wären – und das ist wohl das beste Argument, um viele Kolleginnen 
und Kollegen davon zu überzeugen, Mitglied der Gewerkschaft zu werden!

Der Bundesvorstand der Gewerkschaft PRO-GE.
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ÜBERBLICK DER LOHNBEWEGUNG 2017 

Deine Gewerkschaft PRO-GE und deine Betriebsräte haben nach sehr 
intensiven Verhandlungen am 19. September 2017 einen neuen Lohnver-
trag für die Beschäftigten der Österreichischen Großbäcker durchgesetzt. 

Mit Geltungstermin 1. Oktober 2017 konnten folgende neue kollektivvertrag-
liche Mindestlöhne vereinbart werden:

Lohnkategorie Monatslohn Gew. Beitrag
I. 2.295,38 22,95
II. 2.160,64 21,60
III. 2.034,79 20,34
IV. 1.973,83 19,73
V. 1.934,45 19,34
VI. 1.816,18 18,16
VII. 1.658,67 16,58
VIII. 1.563,31 15,63
IX. 1.516,33 15,16

Die kollektivvertraglichen Mindestlöhne, Lehrlingsentschädigungen sowie 
alle Zulagen laut Lohnvertrag wurden um + 1,90 % erhöht. 

Auch das Lohnkomitee der Bäcker möchte sich für deine Mitgliedschaft recht 
herzlich bedanken und fordert jene auf, die noch nicht bei unserer Gewerk-
schaftsbewegung sind, beizutreten. Nähere Informationen über unsere Ser-
viceleistungen erhältst du bei deinem Betriebsrat und der Gewerkschaft 
PRO-GE.
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L O  H  N  V  E  R  T  R  A G

abgeschlossen zwischen dem Fachverband der Nahrungs- und Genussmit-
telindustrie Österreichs, Verband Österreichischer Großbäcker, 1030 Wien, 
Zaunergasse 1-3 und dem Österreichischen Gewerkschaftsbund, Gewerk-
schaft PRO-GE, 1020 Wien, Johann-Böhm-Platz 1.

I. Geltungsbereich

Dieser Lohnvertrag gilt:

a) Räumlich: Für alle Bundesländer der Republik Österreich.

b) Fachlich: Für alle dem Verband der Großbäcker angehörenden Mit-
gliedsbetriebe.

c) Persönlich: Für alle in den vorgenannten Betrieben beschäftigten Arbeit-
nehmerInnen, soferne sie nicht dem Angestelltengesetz 
unterliegen.
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II. Löhne

Monatslohn
EURO

Verwendungsgruppe I:
FacharbeiterInnen mit umfangreichen Kenntnissen, die 
selbständig mit personeller (diese umfasst auch die diszi-
plinäre Verantwortung) und fachlicher Verantwortung eine 
oder mehrere Produktionsgruppen oder andere Personen-
gruppen führen (z.B. SchichtführerInnen in Produktion, 
Expedit, Werkstätten bzw. Warenwirtschaft, Gruppenleite-
rInnen im Fahrverkauf). 2.295,38
Verwendungsgruppe II:
FacharbeiterInnen mit speziellen Kenntnissen und Eig-
nung für die selbständige Führung einer Mitarbeitergruppe 
mit personeller (diese umfasst auch die disziplinäre Ver-
antwortung) und fachlicher Verantwortung (z.B. Stellver-
tretende SchichtführerInnen, LinienführerInnen, Anlagen-
führerInnen in Produktion, Expedit, Werkstätten bzw. 
Warenwirtschaft). 2.160,64
Verwendungsgruppe III:
FacharbeiterInnen mit besonderer Qualifikation (z.B. Teig-
macherInnen, stellvertretende Funktion für die Verwen-
dungsgruppe II, technische HandwerkerInnen, Verkaufs-
fahrerInnen mit universeller Einsatzmöglichkeit). 2.034,79
Verwendungsgruppe IV:
FacharbeiterInnen in Produktion und Technik;
VerkaufsfahrerInnen nach 5-jähriger Firmenzugehörigkeit. 1.973,83
Verwendungsgruppe V:
FacharbeiterInnen nach Abschluss der Berufsausbildung 
im ersten Praxisjahr, neu eintretende FacharbeiterInnen 
im ersten Jahr der Firmenzugehörigkeit und Saisonfachar-
beiterInnen; 
VerkaufsfahrerInnen in den ersten 5 Jahren Firmenzuge-
hörigkeit; 
ProduktionsmitarbeiterInnen mit universeller Einsatzmög-
lichkeit. 1.934,45
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Monatslohn
EURO

Verwendungsgruppe VI:
Angelernte MitarbeiterInnen mit entsprechenden Fach-
kenntnissen auf Teilgebieten der Produktion oder Instand-
haltung mit qualifizierter Einsatzmöglichkeit an verschie-
denen Arbeitsplätzen;
ZustellfahrerInnen ohne Kundenbetreuung. 1.816,18
Verwendungsgruppe VII:
Angelernte MitarbeiterInnen mit entsprechenden Einsatz-
möglichkeiten an anlagen- oder maschinengebundenen 
Tätigkeiten (z.B. qualifizierte ProduktionshelferInnen). 1.658,67
Verwendungsgruppe VIII:
Ungelernte MitarbeiterInnen, die nach entsprechender 
Einarbeitung Fertigkeiten für spezielle Einsatzmöglichkei-
ten erworben haben (z.B. ProduktionshelferInnen). 1.563,31
Verwendungsgruppe IX:
Ungelernte MitarbeiterInnen für einfache Tätigkeiten. 1.516,33

AushelferInnen pro Schicht € 96,20. 

Der Divisor (Teilungsfaktor) für die Berechnung der Normalstunde, des 
Nachtzuschlages, der Überstunden- und Mehrarbeitsgrundvergütung, der 
Überstunden- und Mehrarbeitszuschläge sowie die Zuschläge für Sonn- und 
Feiertagsarbeit beträgt einheitlich 167.

Ein- und Umstufung der diesem Lohnvertrag unterstehenden Arbeitneh-
merInnen sind wie bisher im Einvernehmen zwischen Firmenleitung und 
Betriebsrat vorzunehmen.

III. Neue Teiler

An die Stelle aller derzeitig gültigen Teiler von 164 und 170 tritt ab 1. Jänner 
2001 der einheitliche Teiler von 167.
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IV. Zulagen

a.  Zulagen, die aufgrund des § 12 Rahmenkollektivvertrag gewährt werden, 
werden um 1,90 % erhöht.

b.  Die Erschwerniszulage für die Beschickung und Entleerung der Tiefkühl-
anlagen gem. Anhang für die Brotindustrie § 12 Rahmenkollektivvertrag 
lautet wie folgt:

EURO
Für die Beschäftigungsdauer bis zu 2 ½ Stunden 
pro Schicht  7,87
Für die Beschäftigungsdauer über 2 ½ Stunden 
pro Schicht 15,71

V. Lehrlinge

monatlich
1. Lehrjahr €    677,06
2. Lehrjahr €    870,50
3. Lehrjahr € 1.257,40
4. Lehrjahr € 1.450,83

Werden Lehrlinge zu Arbeiten in der Zeit zwischen 4:00 Uhr und 6:00 Uhr 
herangezogen, so gebührt ihnen ein Zuschlag in folgender Höhe:

pro Arbeitsstunde
Im 1. Lehrjahr € 2,03
Im 2. Lehrjahr € 2,61
Im 3. Lehrjahr € 3,76
Im 4. Lehrjahr € 4,34
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VI. Dienstalterszulage

Den länger als 5 Jahre ununterbrochen im Betrieb beschäftigten Arbeitneh-
merInnen ist eine Dienstalterszulage wie folgt zu gewähren:

Nach dem vollendeten
 5. Dienstjahr 1 %
10. Dienstjahr 2 %
15. Dienstjahr 3 %
20. Dienstjahr 5 %
25. Dienstjahr 8 %

des Monatsgrundlohnes (= Mindestlohn der jeweiligen Verwendungsgruppe 
entsprechend des geltenden Lohnvertrages).

Betriebliche Regelungen, die den Charakter einer Dienstalterszulage haben, 
sind auf die gegenständliche Vereinbarung anzurechnen.

VII. Zehrgelder

Chauffeure, die auf Anordnung der ArbeitgeberInnen mindestens 5 Stunden 
ununterbrochen vom Betrieb abwesend sind, erhalten ein Taggeld von 
€ 12,66.



8

VIII. Geltungsbeginn

Dieser Lohnvertrag tritt am 1. Oktober 2017 in Kraft.

Wien, am 19. September 2017

FACHVERBAND DER NAHRUNGS- UND 
GENUSSMITTELINDUSTRIE

 Obmann Geschäftsführerin
 GD KR DI Johann MARIHART Mag. Katharina KOSSDORFF

VERBAND ÖSTERREICHISCHER GROSSBÄCKER

 Obmann Geschäftsführerin
 Bernhard ÖLZ Mag. Katharina KOSSDORFF

ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND
GEWERKSCHAFT PRO-GE

 Bundesvorsitzender Bundessekretär
 Rainer WIMMER Peter SCHLEINBACH

Sekretär
Erwin A. KINSLECHNER
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